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Großveranstaltung in Oberhaid 
Wir möchten die Bevölkerung darauf hinweisen, dass am
Samstag, 3. September, von 13.30 bis 23.00 Uhr eine
musikalische Großveranstaltung auf dem Gelände des 1.
FC Oberhaid stattfindet.

Um Kenntnisnahme wird gebeten!

Gemeinde Oberhaid, Ordnungsamt

Zum 31. August 2022 verlässt Abbé Patrice Mor Faye
nach sechs Jahren die Gemeinde Oberhaid, um in seine
Heimat Senegal zurückzukehren. Für sein Wirken in den
verschiedenen christlichen Lebensbereichen danken wir
ihm ganz herzlich. 
Wir wünschen ihm alles Gute, viel Gesundheit und Got-
tes Segen für die weitere Zukunft und hoffen, dass er die
Oberhaider, Unterhaider und Staffelbacher in guter Erin-
nerung behalten wird.

Carsten Joneitis
Erster Bürgermeister

Informationen zur
Oberhaider Kirchweih 
26. bis 29. August 2022

Täglich auf der Festwiese
an der Blumenstraße:

Karussell, Luftschaukel, Autoscooter u.v.m
Diverse Grillspezialitäten

Forellen von der Deusdorfer Mühle
Eis-Verkauf

Getränkeausschank der beteiligten Vereine:
Freitag 17.00 bis 23.00 Uhr
Samstag 16.00 bis 23.00 Uhr
Sonntag 15.00 bis 23.00 Uhr
Montag 15.00 bis 23.00 Uhr

Beteiligung der Ortsvereine an der
Einholung des Kirchweihbaumes

Eine große Bereicherung ist die Beteiligung
möglichst aller Ortsvereine an der Einholung
des Kirchweihbaumes. Wir laden deshalb alle
Verantwortlichen in den Vereinen, aber auch
alle Mitglieder ein, am Samstag, 27. August
2022 um 18.00 Uhr, an der Kreuzstraße dabei
zu sein.

Kinderflohmarkt
Am Montag, 29. August 2022 findet ab 15.00
Uhr auf der Festwiese ein Kinderflohmarkt statt. 
(Bitte eigene Tische mitbringen!)

Wir wünschen allen eine schöne Kirchweih!

Carsten Joneitis, 1. Bürgermeister
und alle Beteiligten
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IMPRESSUM

Das „AMTSBLATT" erscheint für die Gemeinde Oberhaidmit den Gemeindeteilen Johannishof, Sand-
hof, Staffelbach, Unterhaid und Oberhaid.

Verantwortlich für den amtlichen Teil ist der 1. Bürgermeister, für den kirchlichen Teil der jeweilige Pfar-
rer, für die Vereinsnachrichten der zuständige Vorstand. Namentlich gezeichnete Artikel geben die Mei-
nung des Autors wieder. Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos, Zeichnungen usw. wird keine
Haftung übernommen. Der Schreiber akzeptiert Textkürzungen. Für eine korrekte Wiedergabe der Texte
übernimmt der Verlag keine Haftung, auch dann nicht, wenn dadurch irgendwelche Folgeschäden für
den Verein bzw. Schreiber entstehen sollten.

Herausgeber: Gemeindeverwaltung Oberhaid, Rathausplatz 1, 96173 Oberhaid
verantwortlich: 1. Bürgermeister Carsten Joneitis

Erscheinungsweise: 1. und 3. Donnerstag im Monat (Ausnahmen werden rechtzeitig mitgeteilt),
kos ten los an alle Haushaltungen im Verbreitungsgebiet.

Bei Nichtbelieferung ohne Verschulden der Gemeindeverwaltung oder infolge höherer Gewalt besteht
kein Anspruch auf Schadensersatz. Die gesamte Zeitung ist urheberrechtlich geschützt, soweit sich aus
dem Urheberrechtsgesetz und sonstigen Vorschriften nichts anderes ergibt.
Darunter fallen auch alle Anzeigen, deren Gestaltung vom Verlag übernommen wurde. Jede Verwertung
ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung,
Übersetzung, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronische Systeme.

Die Abgabe der Privatanzeigen kann nur direkt über die Gemeinde erfolgen. Es ist zu beachten, dass
gleichzeitig die Begleichung der Kosten in bar zu erfolgen hat. 

Für gewerbliche Anzeigen wenden Sie sich bitte an:
CARO Druck & Verlag GmbH, Hinterm Herrn 9, 96129 Strullendorf
Telefon 09543 40600 - Telefax 09543 40601 - e-mail: info@carodruck.com 

Beilagen zum Amtsblatt (weder privat noch gewerblich) sind nicht erlaubt.

Nächster Erscheinungstag:
Donnerstag, 15. September 2022

Abgabeschluss: Montag, 5. September 2022

II N F O T A F E LN F O T A F E L
Notruf-Nummern
Feuer-Notruf 112
Polizei-Notruf 110
Unfall-Rettungsdienst-Notruf 112
Polizei Bamberg-Land 0951 9129-315
Ärztlicher Notfallruf 116117
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 0800 6649289
Giftzentrale Nürnberg 0911 3982451

Notruf-Bauhof 0160 8806608
(nur für akute Notfälle,
wie z.B. Rohrbrüche, Wassereinbrüche u.ä.)

Bayernwerke – Störungsmeldung Strom 0941 28003366
Bayernwerke – Störungsmeldung Erdgas 0941 28003355

Wichtige Telefonnummern
Telefonseelsorge  0800 1110111
(kostenlos, 24h abrufbar) 0800 1110222

Kinder- und Jugendtelefon 0800 1110333
(kostenlos, Montag bis Samstag 14.00 - 20.00 Uhr)

Familienpflegewerk Bamberg 09504 923358
Hospizverein Bamberg 0951 955070
Service für Multimediastörungen 0171 5133675
Apotheke Oberhaid 673
Dr. Saring, praktischer Arzt 7622
Dr. Frisch, Zahnarzt 4408
Dr. Heid, Zahnärztin 5400

Forstrevier Baunach
Sprechtag: Donnerstag, 16.00 bis 18.00 Uhr 09544 984550

Wertstoffhof Oberhaid - Öffnungszeiten
Sommerzeit Di 16.00 - 18.00 Uhr

Do 15.00 - 18.00 Uhr
Sa 10.00 - 15.00 Uhr

Gemeindebücherei Oberhaid 5024474
Öffnungszeiten Di 15.00 - 17.00 Uhr

Mi 9.00 - 12.00 Uhr + 14.30 - 16.30 Uhr
Fr 16.00 - 18.00 Uhr
So 10.00 - 11.30 Uhr

Kostenlose Energieberatung
der Stadt und des Landkreises Bamberg
07.09. Landratsamt Bamberg, Ludwigstr. 23, Zi.-Nr. 234
31.08. Rathaus der Stadt Bamberg, Maxplatz 3, Zi.-Nr. 220

Jeweils von 12.00 bis 18.00 Uhr – Anmeldung erforderlich: 

Landratsamt Bamberg 0951 85-588
Stadt Bamberg 0951 87-1724

Zentrum Bayern Familie und Soziales
Außensprechtag im Rathaus der Stadt Bamberg, 
Maxplatz 3, 2. OG, Zi.-Nr. 215, „Kapelle“
– Nur mit telefonischer Vereinbarung möglich ! –

Sie erreichen das ZBFS – Region Ofr. – unter Telefon 0921
605-1 bzw. die Beratungskräfte an den Außensprechtagen
unter Telefon 0160 5928887. 

Ärztlicher Notfalldienst
Den diensthabenden Arzt des ärztlichen Be reit schafts -
dienstes der Vertragsärzte er fahren Sie unter der kosten-
freien Telefonnummer 116117.

Allgemeinärztliche Bereitschaftspraxis Steigerwald
Steigerwaldklinik Burgebrach
Am Eichelberg 1, 96138 Burgebrach
Telefon 09546 88888

Sprechzeiten ohne Voranmeldung:
Mittwoch: 17.00 bis 19.00 Uhr
Freitag: 18.00 bis 20.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag: 
9.00 bis 12.00 Uhr und 16.00 bis 19.00 Uhr

Kinderärztlicher Notdienst:
Am Mittwochnachmittag 16.00 bis 18.00 Uhr sowie am Samstag
und Sonntag 10.00 bis 12.00 Uhr und 16.00 bis 18.00 Uhr hat
immer ein/e Kinderarzt/ärztin Sprechstunde in der eigenen Praxis.
Welche/r Kinderärztin/arzt Notdienst hat, erfahren Sie über den
AB Ihres Kinderarztes oder über die Rufnummer 116117.

Ein Defibrillator kann Leben retten!
Standorte in Oberhaid: Sparkasse, Dr.-Hau-Platz

FC-Sportheim, Johannishofer Straße 18
RSC-Sportheim, Grenzstraße 11
Schule/Bücherei, Schulstraße 2a

Standorte in Staffelbach: Altes Rathaus, Hallstadter Straße 1 
Kindertagesstätte, Schwarzenstraße 3
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Motorsägen-Kurs
Die Gemeinde Oberhaid bietet die Teilnahme an einem Motorsägen-Kurs an.
Bei Interesse bitte Rückmeldung unter Telefon 09503 9223-19 oder 9223-52.

Gemeinde Oberhaid, Bauamt
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Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2022
Die Gemeinde Oberhaid erlässt folgende, vom Gemeinderat
am 24. Mai 2022 beschlossene und der Rechtsaufsichtsbe-
hörde vorgelegte und am 12. August 2022 genehmigte

Haushaltssatzung
der Gemeinde Oberhaid, Landkreis Bamberg

für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die
Gemeinde folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen 
und Ausgaben mit ………..........…………   11.092.506.- €
und im
Vermögenshaushalt in den Einnahmen
und Ausgaben mit ………..........……….…    5.487.000.- €   ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen 
sind vorgesehen in Höhe von                             129.856.- €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt
wer den nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeinde-
steuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe (A)…......................................  305 v. H.

1. b) für die Grundstücke (B)….................… 320 v. H.

2. Gewerbesteuer…………………..……….  340 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite
zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 
nach dem Haushaltsplan wird auf                     700.000.- €
festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Oberhaid, den 17. August 2022                                              

Gemeinde Oberhaid 

Joneitis
1. Bürgermeister

Landratsamt Bamberg – Wasserrecht

Einleiten von Niederschlagswasser aus dem
Gewerbegebiet Unterhaid-West Gemeinde
Oberhaid in das Grundwasser durch die
Gemeinde Oberhaid, Landkreis Bamberg

Die Gemeinde Oberhaid erhielt mit Bescheid des Landratsam-
tes Bamberg vom 24. Januar 2000, Az. 52-632/1-Nr. 128/1999
die wasserrechtliche gehobene Erlaubnis zum Einleiten von
Niederschlagswasser aus dem Gewerbegebiet Unterhaid-
West in das Grundwasser. Diese Erlaubnis war befristet erteilt
worden und erlosch am 31. Januar 2020.

Da die Gewässerbenutzung weiterhin ausgeübt werden soll
und das Vorhaben der wasserrechtlichen Erlaubnis gem. § 9
Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. § 8 Abs. 1 WHG bedarf hat die Gemeinde
Oberhaid beim Landratsamt Bamberg mit Schreiben vom 10.
Dezember 2021 die Durchführung des wasserrechtlichen Ver-
fahrens für das oben genannte Vorhaben beantragt.

Weil das Vorhaben der öffentlichen Abwasserbeseitigung
dient, beabsichtigt das Landratsamt Bamberg eine Erlaubnis
im Sinne der §§ 15 Abs. 1, 10 Abs. 1 WHG für die Dauer von
20 Jahren zu erteilen.

Die beim Landratsamt Bamberg eingereichten Planunterlagen
liegen in der Zeit vom 22. August 2022 bis zum 23. Septem-
ber 2022 während der Dienststunden zur Einsichtnahme bei
der Gemeinde Oberhaid aus.

Zudem werden die Planunterlagen zeitgleich mit dem Beginn
der Planauslegung auch auf die Internetseite des Landkreises
Bamberg unter dem Link

www.landkreis-bamberg.de/Wasserrecht

veröffentlicht. Ebenso ist dort der Inhalt dieser Bekanntma-
chung wiedergegeben. Es wird darauf hingewiesen, dass nur
der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen rechtlich
verbindlich ist (Art. 27a Abs. 1 Satz 4 BayVwVfG).

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden,
kann bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist schrift-
lich oder zur Niederschrift beim Landratsamt Bamberg, Lud-
wigstraße 23, Zimmer H 322, oder bei der Gemeinde Ober-
haid Einwendungen gegen den Plan erheben. Mit Ablauf der
Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen,
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die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Art.
69 Satz 2 BayWG i. V. m. Art. 73 Abs. 4 Sätze 3 und 4 des Bay-
erischen Verwaltungsverfahrensgesetzes – BayVwVfG).

Im Rechtsbehelfsverfahren gegen eine Entscheidung nach § 1
Abs. 1 Nr. 1 bis 2b des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz findet
Art. 73 Abs. 4 Satz 3 bis 6 BayVwVfG, auch in Fällen seines
Abs. 8, keine Anwendung (§7 Abs. 4 und 6 Umwelt-Rechtsbe-
helfgesetz).

Über rechtzeitig erhobene Bedenken und Anregungen findet
ein Erörterungstermin statt.
Bei Ausbleiben eines Beteiligten an dem Erörterungstermin
kann auch ohne ihn verhandelt werden. Wenn mehr als 50
Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind,
können Personen, die Bedenken erhoben haben, von dem
Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung be -
nachrichtigt werden. Ferner kann in diesem Fall die Zustellung
der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche
Bekanntmachung ersetzt werden.

Auf Grund der seit dem 25. Mai 2018 anwendbaren neuen EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) weisen wir darauf
hin, dass im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit im o. g.
Erlaubnisverfahren die erhobenen Einwendungen und darin
mitgeteilten personenbezogenen Daten ausschließlich für das
Erlaubnisverfahren vom Landratsamt erhoben, gespeichert
und verarbeitet werden. Die persönlichen Daten werden benö-
tigt, um den Umfang der Betroffenheit beurteilen zu können.
Das Landratsamt kann die Daten an dem Vorhabenträger, sei-
nen mitarbeitenden Büros sowie beurteilenden Fachbehörden
zur Auswertung der Stellungnahmen weiterreichen. Insoweit
handelt es sich um eine erforderliche und somit rechtmäßige

Verarbeitung auf Grund einer rechtlichen Verpflichtung gem.
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c DSGVO, an der darüber hinaus
ein berechtigtes Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f
DSGVO besteht. Die Vorhabensträger, ihre Beauftragten und
die Fachbehörden sind zur Einhaltung der DSGVO verpflich-
tet.

Landratsamt Bamberg

gez.
Burger
Reg.-Oberinspektorin

Amt für ländliche Entwicklung Unterfranken

Flurneuordnung Weisbrunn 3
Stadt Eltmann, Landkreis Haßberge

Wahl der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder und
ihrer Stellvertreter (§ 21 Abs. 3 des Flurbereinigungs -
gesetzes - FlurbG -, Art. 4 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie
Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Flur -
bereinigungsgesetzes - AGFlurbG -)

Bekanntmachung und Ladung
Die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet Weisbrunn 3 gehö-
renden Grundstücke und die ihnen gleichstehenden Erbbau-
berechtigten werden hiermit zur Teilnehmerversammlung ge -
laden. 
Diese findet unter der Leitung des Amtes für Ländliche Ent -
wick lung Unterfranken statt am:
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Mittwoch, 5. Oktober 2022, um 18.00 Uhr,
Ort: Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus,

Dorfstr. 7, 97483 Weisbrunn.

Tagesordnung
1.  Erläuterung der Aufgaben des Vorstandes der 
Teilnehmergemeinschaft und des Wahlverfahrens

2.  Wahl ehrenamtlicher Vorstandsmitglieder und 
ihrer Stellvertreter

3.  Allgemeine Aussprache

Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilnehmergemein-
schaft. Er soll das volle Vertrauen der Teilnehmer am Verfah-
ren besitzen. Wünschenswert ist deshalb, dass sich möglichst
viele Teilnehmer an der Wahl des Vorstandes beteiligen.

Das Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken hat die Zahl
der zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und deren Stell-
vertreter auf je 4 festgesetzt.

Jeder stimmberechtigte Teilnehmer oder Bevollmächtigte
kann somit als Mitglied und Stellvertreter insgesamt 8 Perso-
nen wählen. Sie werden auf die Dauer von sechs Jahren ge -
wählt; eine Wiederwahl ist zulässig.

Wahlberechtigt sind nur Teilnehmer. Die Teilnehmer sind die
Eigentümer der zum Verfahrensgebiet gehörenden Grund-
stücke. Erbbauberechtigte stehen den Eigentümern gleich (§
10 Nr. 1 FlurbG). Jeder Teilnehmer hat eine Stimme. Gemein-
schaftliche Eigentümer gelten als ein Teilnehmer. Gemein-
schaftliche Eigentümer sind nur stimmberechtigt, wenn von
allen abwesenden Miteigentümern eine schriftliche Vollmacht
vorliegt. Wenn Ehepartner gemeinschaftliches Eigentum ha -
ben, brauchen diese ebenfalls eine schriftliche Vollmacht des
abwesenden Ehepartners. Einigen sich gemeinschaftliche
Eigentümer nicht über die Stimmabgabe, so müssen sie von
der Wahl ausgeschlossen werden.

Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Bevoll-
mächtigte haben in der Versammlung eine schriftliche Voll-
macht vorzulegen. Zu beachten ist jedoch, dass nach § 21
Abs. 3 FlurbG im Wahltermin jeder Teilnehmer oder Bevoll-
mächtigte nur eine Stimme hat, auch wenn er mehrere Teil-
nehmer vertritt. Teilnehmer, die nicht selbst in der Wahlver-
sammlung anwesend sein können, werden daher zweck-
mäßig eine Person bevollmächtigen, die nicht selbst als Teil-
nehmer stimmberechtigt ist.

Die zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und ihre Stellver-
treter werden von den im Wahltermin anwesenden Teilneh-
mern oder Bevollmächtigten gewählt. Gewählt sind diejenigen,
die die meisten Stimmen erhalten.

Würzburg, 1. August 2022

gez. Sonja Ludwig

A n z e i g e n a n n a h m e  f ü r  g e w e r b l i c h e  A n z e i g e n

CARO Druck & Verlag GmbH
Telefon 09543 40600 · Fax 40601 · e-mail: info@carodruck.com

Außenbereich der Schulsportanlage
während der Ferienzeit geöffnet!

Vom 1. August bis 12. September sind die Außen-
anlagen für die Allgemeinheit wieder geöffnet:
Montag bis Samstag von 14 bis 19 Uhr

Nach den Ferien ist die Anlage im Anschluss an den
Schulbetrieb noch bis einschließlich 

30. September geöffnet, und zwar wie folgt:
Montag bis Freitag 16 bis 19 Uhr und
am Samstag von 14 bis 19 Uhr.

Der Gemeinderat informiert

Gemeinderatssitzung am 19. Juli 2022
Kindertagesstätte Regenbogen –
Sachstandbericht Kita-Leitung

In einem Sachvortrag berichtete die Leiterin der Kindertages-
stätte „Regenbogen“, Frau Petra Fläschel, über die aktuelle
Entwicklung der Kinderzahlen, der Beschäftigten und der Her-
ausforderungen, die in der Coronazeit und während der
aktuell noch andauernden Umbauphasen in der Einrichtung
zu bewältigen waren.

Zunächst wies Frau Fläschel darauf hin, dass in den vergan-
genen drei Jahren, seit sie die Leitungsaufgaben in der KiTa
übernommen hat, an der Einrichtung nahezu durchgängig
umgebaut wurde. Zwar konnten die Bauarbeiten und die damit
einhergehenden Beeinträchtigungen wie Baulärm, reduzierte
Freiflächen oder auch Verschmutzungen gut kompensiert wer-
den. Dennoch waren in den vergangenen Jahren natürlich die
Auswirkungen auf die Kinderbetreuung spürbar. Auch die
Struktur des Kindergartens hat sich im Vergleich zu den Jah-
ren zuvor deutlich verändert. Insbesondere die beiden Außen-
gruppen (Waldgruppe und Regenbogengruppe) sind bei der
Planung und Organisation der Betreuungsarbeit besonders zu
berücksichtigen. 
Die Gewährleistung der Kinderbetreuung in der Zeit der
Covid-19-Pandemie hat sich äußerst schwierig gestaltet. Es
konnte festgestellt werden, dass sich auch das Verhalten der
Eltern in dieser Zeit deutlich verändert hat. Oftmals waren es
Uneinsichtigkeiten oder Diskussionen hinsichtlich der vorge-
schriebenen Maskenpflicht oder der geltenden Hygiene- und
Betretungsregeln. Ebenso war zu beobachten, dass sich die
pandemische Lage negativ auf das Sozialverhalten in ver-
schiedenen Familien ausgewirkt hat. 

Im neuen Kindergartenjahr (2022/2023) werden die Kinder-
zahlen leicht zurückgehen. Dies kann insbesondere auf die
hohe Einschulungsquote zurückgeführt werden. Die Wald-
gruppe ist mit 20 Kindern derzeit voll ausgelastet, sodass wei-
tere Anfragen derzeit nicht berücksichtigt werden können.
Auch die Krippengruppen sind mit derzeit 13 Kindern etwas
überbesetzt. Dies ist nur aufgrund einer Ausnahmegenehmi-
gung durch die Aufsichtsbehörde zulässig.
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Die Stimmung und Atmosphäre in der Einrichtung sind, trotz
der zuvor beschriebenen Herausforderungen, größtenteils
positiv, sodass dem Gespräch mit den Eltern neu angemelde-
ter Kinder regelmäßig entnommen werden kann, dass die Ein-
richtung von anderen Eltern empfohlen wurde. In diesem
Zusammenhang wurde auch eine Umfrage zur Zufriedenheit
mit der Einrichtung bei den Eltern durchgeführt, um ermitteln
zu können in welchen Bereichen noch Verbesserungspotenzi-
al besteht. Diese Umfrage ist ebenfalls zu ganz überwiegen-
den Teilen äußerst positiv ausgefallen. Lediglich bei der Ver-
pflegung in der KiTa gibt es aus Sicht der Eltern noch
Verbesserungsbedarf. Das Ergebnis wurde zum Anlass
genommen, die Verpflegung zu überarbeiten, sodass den Kin-
dern nun mehr Abwechslung und eine größere Auswahl ange-
boten werden kann. 

Weiterhin hat das Personal an einer Fortbildung des Freistaa-
tes Bayern zum Thema „Verwendungsmöglichkeiten von all-
täglichen Informationstechnischen Geräten und von Medien in
der Lebenswelt“ teilgenommen. Anschließend wurde ein MUT-
Team im Kindergarten gegründet (Medien und Technik-Team),
in dem insbesondere mit den Vorschulkindern IT-begleitete
Projekte durchgeführt werden. Die letzte Projektarbeit bezog
sich hier auf die Verfassung einer Buchgeschichte, die dem
Gremium zur Ansicht übergeben wurde. 

Bücherei Oberhaid

1. Sachstandsbericht der Büchereileitung
In einem Sachvortrag berichtete Erster Bürgermeister Carsten
Joneitis in Vertretung der Büchereileiterin Frau Sabine Jahn
über die aktuelle Statistik der Bücherei Oberhaid für das Jahr
2021 und gibt einen Ausblick auf die Aufgaben und Projekte
des laufenden Jahres.

Zahlen und Daten:
Zum Stichtag 31. Dezember 2021 wurden in der Bücherei
Oberhaid 11.071 Printmedien und 1.356 Nichtbuchmedien (z.
B. DVS, Tonträger, Tonieboxen, Spiele) vorgehalten. Für die
virtuelle Online-Ausleihe sind 23.672 Lizenzen vorhanden. Die
Anzahl der Ausleihen betrug zum 31. Dezember 2021 13.351,
hinzu kommen noch 4.461 Online-Ausleihen. Derzeit nutzen
980 aktive Nutzer das Angebot der Bücherei; im Jahr 2021
waren 81 Neuanmeldungen zu verzeichnen. 
Finanziell beteiligt sich die Gemeinde an den Kosten für den
Büchereibetrieb mit einem Zuschuss in Höhe von 6.500,00 €
für die Bücherei und 1.500,00 €  für die Schulbücherei. Hinzu
kommen noch Nebenkosten für Telefon/Internet, Softwarepfle-
ge und Gebäudereinigung. 
Das Mitarbeiterteam besteht derzeit aus 27 ehrenamtlichen
Personen im Hauptteam und 10 ehrenamtlichen Personen im
Schulbüchereiteam.

Ausblick 2022:
Die Bücherei ist erfolgreich in das Jahr 2022 gestartet. Trotz-
dem sind die Nachwirkungen der 2 Jahre im Coronabetrieb
noch an vielen Stellen spürbar. Viele Leserinnen und Leser
finden sich nur schleppend wieder im Büchereileben ein, eini-
ge sind verloren gegangen aber auch Neuzugänge waren zu
verzeichnen. 
Auch das Ausleihverhalten der Nutzer hat sich verändert.
DVDs, CDs und Hörbücher werden kaum noch entliehen, im

Bereich Jugendbuch und Sachbuch werden deutlich weniger
Medien nachgefragt. Sehr gut angenommen werden weiterhin
Kinderbücher, Romane, Zeitschriften, Comics und Tonie-Hör-
figuren. Auch die „Onleihe“ zur Ausleihe von eBooks, eAudios,
eMagazines und ePapern findet guten Absatz. 
Die bisherigen Veranstaltungen im Jahr 2022 wurden sehr
zahlreich angenommen. Bisher wurde ein Projekt „Klimaflim-
mern“, 3 Autorenlesungen für Kinder, 1 Autorenlesung für
Erwachsene und eine Osteraktion „Basteltüte“ durchgeführt. 
Weitere geplante Veranstaltungen für das Jahr 2022 sind
Ferienprogramm, Kinderkino, Büchereiführerschein für alle
Kinder der 1. Grundschulklassen, Schultütenaktion für Schul-
anfänger, Herbstlesung, Adventsfeier u.v.m. 

2. Neuabschluss Kooperationsvertrag Gemeinde 
mit Kirchenstiftung

Gemäß des Umsatzsteuergesetzes und auf Anordnung des
bayerischen Gemeindetages, der Betriebsberatung des erzbi-
schöflichen Ordinariates sowie des Landesamts für Steuern
darf die Trägerschaft für die Bücherei nur noch von einer Insti-
tution erfolgen. Bisher lag die Trägerschaft gemäß der Büche-
reiverträge vom 4. Mai 2001 und 7. März 2019 bei den Koope-
rationspartnern Gemeinde und Kirche. In einer gemeinsamen
Besprechung am 4. Juli 2022 wurde die Thematik intensiv
besprochen und ausführlich erläutert. Alle Anwesenden
erklärten übereinstimmend, dass für die alleinige Trägerschaft
der Bücherei die Gemeinde Oberhaid bestimmt werden soll.
Die Pfarrkirchenstiftung St. Bartholomäus soll dann als
Kooperationspartner fungieren.

Die Trägerschaft beinhaltet u. a.
-  die Bereitstellung und Nutzung der Räume im Erdgeschoss
des Kinder-, Jugend- und Kulturzentrums zum Betrieb der
Bücherei,

-  die Übernahme der Unterhalts-, Sach- und Betriebskosten
sowie die Nebenkosten

-  die Mittel zur Medienbeschaffung 
(mind. 1,00 €  pro Einwohner)

-  die Mittel für Leitungsaufgaben

Die Aufgaben des Kooperationspartners beinhalten wie bisher:
-  Finanzielle Förderung der Bücherei durch Zuschüsse für
Medienetat und Ehrenamtliche 

Der Gemeinderat stimmte dem Neuabschluss des Koopera-
tionsvertrages zum Betrieb der Bücherei zwischen der katholi-
schen Pfarrkirchenstiftung Oberhaid und der Gemeinde Ober-
haid mit Stand vom 19. Juli 2022 zu. Der Vertrag läuft für 10
Jahre und verlängert sich automatisch um jeweils 5 weitere
Jahre, wenn er nicht ein Jahr vor Vertragsablauf gekündigt
wird. 

Erhöhung der Sargträgergebühren
Die Mitglieder des ehrenamtlichen Sargträgerdienstes, vertre-
ten durch den Obmann Hilmar Wedler, beantragten eine
Anhebung der Sargträgergebühren von bisher 16,00 €  pro
Träger (insgesamt 96,00 € ) auf künftig 18,00 €  pro Träger
(insgesamt 108,00 € ). Die Sargträgergebühren sind seit dem
Jahr 2016 unverändert geblieben und sollen nunmehr zum 1.
August 2022 angepasst werden. 
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Der Sargträgerdienst wird in der Regel werktags zwischen
10.00 Uhr und 11.30 Uhr bzw. 14.00 Uhr und 15.30 Uhr tätig.
Benötigt werden sechs Personen. Die Zeiten sind für Erwerbs-
tätige nur sehr schwer freizuhalten. Mit einer angemessenen
Entschädigung soll auch in der Zukunft ein Anreiz gegeben
sein, eine ausreichende Anzahl von Personen für die Erledi-
gung dieser Aufgabe gewinnen zu können.
In den Nachbargemeinden liegen die Sargträgerkosten inzwi-
schen bei 20,00 €  bis 25,00 €  pro Träger. Mit der Anhebung
der Gebühr auf 18,00 €  pro Träger bewegt sich die Gemeinde
Oberhaid sogar noch leicht unterhalb des durchschnittlichen
Gebührenniveaus. Aus Sicht der Verwaltung ist die beantragte
Erhöhung insoweit vertretbar. 
Grundlage für die Tätigkeit der ehrenamtlichen Sargträger ist
eine Vereinbarung zwischen der Gemeinde Oberhaid und
dem ehrenamtlichen Sargträgerdienst vom 11. Januar 2007,
letztmalig geändert zum 1. Januar 2017.
In der Beratung zu diesem Tagesordnungspunkt wurde aus
dem Gremium vorgeschlagen, die Sargträgergebühren nicht
auf 18,00 € , sondern direkt auf 20,00 €  zu erhöhen und sich
damit am unteren Ende des ermittelten Gebührendurchschnit-
tes zu orientieren. 
Dies fand im Rat einhellig Zustimmung.

Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans
zur Errichtung eines Mehrfamilienhauses auf den Fl.Nrn.
1185 und 1186 der Gemarkung Oberhaid

Änderung des Aufstellungsbeschlusses
Bereits in der Gemeinderatssitzung am 13. Mai 2019 wurde
der Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Be -
bauungsplan gefasst. Aus der damals gewählten Bezeichnung
geht jedoch nicht deutlich hervor, dass es sich hierbei um
einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt, der den
bereits bestehenden Bebauungsplan „West“ in Oberhaid
abändert. Der Aufstellungsbeschluss sollte deshalb aus for-
mellen Gründen erneut mit der korrekten Bezeichnung „vorha-
benbezogener Bebauungsplan zur 4. Änderung des Bebau-
ungsplans „West“ in Oberhaid“ gefasst werden. 

Zum Vorhaben:
Für die Realisierung des Bauvorhabens von Waldemar Brehm
zur Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses auf einem Teil-
stück der Grundstücke mit den Fl.Nrn. 1185 und 1186, Gemar-
kung Oberhaid, ist die Aufstellung eines vorhabenbezogenen
Bebauungsplans erforderlich. Die Aufstellung des Bebau-
ungsplans kann im beschleunigten Verfahren nach § 13 a
BauGB durchgeführt werden.

Von der Durchführung der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4
BauGB, vom Umweltbericht nach § 2 a BauGB, von der Anga-
be nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezo-
gener Informationen verfügbar sind, sowie von der zu sam -
menfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 und § 10 Abs. 4
BauGB kann im beschleunigten Verfahren abgesehen wer-
den. Auf die frühzeitige Unterrichtung der Behörden gem. § 4
Abs. 1 BauGB und der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB
kann verzichtet werden.

Der Geltungsbereich umfasst Teilflächen der Flurstücksnum-
mern 1185 und 1186 der Gemarkung Oberhaid und wird wie
folgt umgrenzt:

•  im Norden durch die Schweinfurter Straße und 
angrenzende Bebauung  

•  im Osten durch angrenzende Bebauung  
•  im Süden und Westen durch bestehende Gewerbebetriebe  

Durch die Änderung soll die Art der baulichen Nutzung von
„Gewerbegebiet“ in „Allgemeines Wohngebiet“ geändert wer-
den. Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung
angepasst. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1
Satz 2 BauGB ortsüblich bekanntzumachen.

Bei der Beratung zu diesem Tagesordnungspunkt wurde
durch das Gremium festgestellt, dass zwar ein immissions-
schutzrechtliches Gutachten erstellt wurde, dass die Einwir-
kungen des bestehenden Sägewerkbetriebes auf das neu zu
errichtende Mehrfamilienwohnhaus beleuchtet. Die Immissio-
nen des ebenfalls im Bestand vorhandenen benachbarten
Gerüstbauunternehmens werden dabei jedoch nur am Rande
bis nahezu gar nicht konkret berücksichtigt. Da die Gefahr
besteht, dass sich die Immissionswerte des bereits bestehen-
den Gewerbegebietes nachteilig auf das geplante allgemeine
Wohngebiet auswirken, muss im Vorfeld sichergestellt sein,
dass der Gerüstbaubetrieb bzw. die gewerbliche Nutzung der
Grundstücke mit den Fl.Nrn. 1183 und 1184, Gemarkung
Oberhaid nicht eingeschränkt oder verhindert wird. Dies ist
durch den Immissionsschutzgutachter zu klären. Bis zu einem
Ergebnis der Prüfung wird das Vorhaben zurückgestellt. 

Bauanträge
Zu folgenden Anträgen wurde das gemeindliche Einverneh-
men erteilt:
•  Fl.Nr. 1123/1, Gemarkung Staffelbach, Siedlung 19 –
Neubau eines Wintergartens und Pools 
an ein bestehendes Wohnhaus 

•  Fl.Nr. 2791, Gemarkung Oberhaid –
Errichtung einer Dirtbike-Anlage 

Bekanntmachungen aus der Verwaltung ...

Entwicklung der Schülerzahlen zum Schuljahr 2022/2023
Zu Beginn des Schuljahres 2022/2023 werden insgesamt 302
Schülerinnen und Schüler die Grund- und Mittelschule in
Oberhaid besuchen. Hiervon besuchen 192 Kinder in der
Grundschule und 110 Kinder und Jugendliche in der Mittel-
schule. Ebenso wird für das nächste Schuljahr mit 16 Schülern
in der 10. Klasse ein Höchststand an Jugendlichen, die die
Mittlere Reife absolvieren, erwartet. 

Sanierung Kreisstraße BA34 - Sachstand
Zwischenzeitlich konnte im ersten Bauabschnitt in der Sand-
hofer Straße die Grobasphaltschicht aufgebracht werden.
Somit kann die Strecke für den Anliegerverkehr wieder freige-
geben werden. Die Umleitung für den überörtlichen Verkehr
soll jedoch noch aufrecht erhalten bleiben. Derzeit wird im
zweiten Bauabschnitt der Straßenaufbruch durchgeführt.
Durch Probleme bei der Lieferung der Pflastersteine wird sich
die Pflasterung der Gehwege im ersten Bauabschnitt noch
etwas verzögern. 
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Landratsamt Bamberg

Landratsamt schließt früher
Landratsamt Bamberg schließt am Donnerstag, 15. Sep-
tember bereits um 15.30 Uhr

Am Donnerstag, 15. September 2022 Landratsamt Bamberg
bereits ab 15.30 Uhr geschlossen.

Dies betrifft auch die Kraftfahrzeugzulassungsstelle, die Info-
thek, den Fachbereich Gesundheitswesen und die Volkshoch-
schule Bamberg-Land.

Ab Freitag 16. September 2022, sind die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter wieder zu den üblichen Öffnungszeiten zu errei-
chen.

Landratsamt Bamberg

Neue Taxitarifordnung tritt in Kraft 

Seit Montag, 1. August 2022, tritt in Abstimmung mit der Stadt
Bamberg die neue Taxitarifordnung des Landkreises Bamberg
in Kraft. Diese wurde im Amtsblatt 7/2022 vom 6. Juli 2022 ver-
öffentlicht: https://www.landkreis-bamberg.de/media/custom/
2976_2937_1.PDF?1657085356

Aufgrund der gestiegenen Spritpreise sowie Personal- und
Sachkosten werden die Taxitarifordnungen von allen bayeri-
schen Kommunen entsprechend angepasst.

Landratsamt Bamberg

Niedrigwasser an Gewässern –
Wasserentnahmen sind verboten!

In langen Trockenperioden nimmt der Nutzungsdruck auf
Fließgewässer durch Anlieger und Eigentümer von Gewässer-
grundstücken zu. An fast allen Gewässerstrecken im Land-
kreis Bamberg wurde der Wasserstand als sehr niedrig einge-
stuft. 

Bei Niedrigwasserstand ist eine erhebliche Beeinträchtigung
des Gewässers, seiner Ufer sowie der Tier- und Pflanzenwelt
durch eine Wasserentnahme gegeben.

Die Wasserentnahmen zur Bewässerung sind in der aktuellen
Situation durch den Anliegergebrauch nicht mehr abgedeckt
und daher verboten.

Aber auch jeder, der eine wasserrechtliche Erlaubnis zur Was-
serentnahme besitzt, muss auf eine Mindestwasserführung im
Gewässer achten. Auch hier ist eine Wasserentnahme bei
Niedrigwasserstand verboten.

Nähere Auskünfte erteilt der Fachbereich Wasserrecht am
Landratsamt Bamberg. Unter www.nid.bayern.de können die
Wasserstände an größeren Flüssen abgefragt werden. 

Landratsamt Bamberg

Probealarm im Landkreis am 10. September

Am Samstag, 10. September 2022, führt das Landratsamt
Bamberg in der Zeit von 11.00 bis ca. 13.00 Uhr einen Probe-
betrieb der Feuerwehrsirenen durch.

In Zusammenarbeit mit der Integrierten Leitstelle Bamberg-
Forchheim werden die örtlichen Sirenen im Landkreis ausge-
löst, um deren Funktionstüchtigkeit zu überprüfen.

Das Landratsamt Bamberg bittet die Bevölkerung um Ver-
ständnis.

Landratsamt Bamberg

Sprechtag des Landrats am 13. September

Der nächste Sprechtag von Landrat Johann Kalb findet am
Dienstag, 13. September 2022 im Raum S 103 (Zugang über
Hauptgebäude) statt. Bürgerinnen und Bürger des Landkrei-
ses Bamberg haben von 12.00 bis 13.30 Uhr die Gelegenheit
zu einem persönlichen Gespräch mit dem Landrat. 

Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Es wird jedoch emp-
fohlen, sich vorab mit dem Büro des Landrates, Tel. 0951 85-
206, in Verbindung zu setzen. 

Sonstige Bekanntmachungen
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Bayerischer Bauernverband

Kurse vom Bildungswerk des Bayerischen
Bauernverbands

Das Bildungswerk im Bezirk Oberfranken, Geschäftsstelle
Bamberg, bietet neue interessante Kurse an. 
Alle Kurse und Vorträge bzw. nähere Angaben finden Sie unter
www.bildung-beratung-bayern.de.

Der Kinderschutzbund – Kreisverband Bamberg

Neuer „Mach dich stark!
gegen Mobbing-Kurs“ 
Ab dem 17. September bietet der Kinderschutzbund erneut
einen „Mach dich stark! gegen Mobbing – Selbstbehauptungs-
kurs für mehr innere Stärke“ an. An vier Samstagen wird Kurs-
leiter Rainer Schmee sich gemeinsam mit den Kindern im
Alter von 6 bis 12 den Themen der Selbstwertstärkung, dem
Ausbau kommunikativer und körperlicher Handlungsmöglich-
keiten, dem frühzeitigem Grenzen setzen und der Förderung
der Ich-Stärke widmen. Er bietet den Kindern einen abwechs-
lungsreichen Kurs, der durch mehrere Ansätze und verschie-
dene pädagogische Elemente gestaltet wird. Auch und
besonders für Kinder ist es wichtig zu wissen, wie man früh-
zeitig Grenzen setzen und sich behaupten kann. Schon dies
stärkt das Selbstbewusstsein ungemein. Die Kinder üben an
ihrer Selbstsicherheit und sprechen auch darüber, wie man
sich selbst und anderen helfen kann. Ebenso wird der
Umgang mit dem Thema Mobbing bearbeitet. Im Fokus liegt
dabei stets die Stärkung des Selbstwertes – du bist wertvoll
und genau richtig so wie du bist! 
Termine: 17. September, 24. September, 1. Oktober und 8.
Oktober jeweils von 9.30 bis 11 Uhr auf dem Gelände der
Hugo von Trimberg Schule (Am Luitpoldhain 59). 
Die Kosten belaufen sich auf 40 Euro, bei finanziellen
Schwierigkeiten, sowie bei sonstigen Fragen und zur Anmel-
dung wenden Sie sich an dksb@kinderschutzbund-bam-
berg.de oder telefonisch unter 0951 28192.

Der Kinderschutzbund – Kreisverband Bamberg

„MuttiTeen – Selbstverteidigung
für Mütter mit ihren Teenagern“

Sich im Notfall selbst verteidigen zu
können, gibt einem im Alltag ein siche-
res Gefühl. 

Das ist das Ziel des neuen Angebotes,
das der Kinderschutzbund Bamberg in
Zusammenarbeit mit dem erfahrenen
Trainer Rainer Schmee Müttern mit
ihren Teenagern macht. Sowohl Kinder als auch Erwachsene
können jederzeit lernen, wie sie sich in gefährlichen Situatio-
nen verhalten sollten. In dem Kurs geht es nicht nur darum,
unterschiedliche Techniken der Selbstverteidigung zu erler-
nen, sondern auch darum, sich der eigenen Stärke bewusst
zu werden, potentiell gefährliche Situationen zu erkennen und
diesen noch bevor es zu einer Eskalation kommt aus dem
Weg zu gehen und Mut zur Selbstbehauptung zu entwickeln.
Außerdem wird durch viele Partnerübungen das Eltern-Kind-
Vertrauen gestärkt.

Der Kurs findet 17. September und am 24. September jeweils
von 12 bis 13.30 Uhr in der Turnhalle der Hugo-von-Trimberg-
Schule in Bamberg statt. Der Teilnehmerbeitrag pro Mutter-
Teenager-Duo beläuft sich auf 39,00 Euro. Bei finanziellen
Schwierigkeiten, wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.
Anmeldungen und weitere Informationen über dksb@kinder-
schutzbund-bamberg.de oder 0951 28192.

Deutsches Erwachsenen-Bildungswerk

Prüfung zum Kinderpfleger (m/w/d) –
mit Fernkurs zum Berufsabschluss
Um dem Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung entgegen-
zuwirken, bietet das Deutsche Erwachsenen-Bildungswerk
(DEB) einen Fernlehrgang zur Vorbereitung auf die Externen-
prüfung zum staatlich geprüften Kinderpfleger (m/w/d) in Bay-
ern an. Der Einstieg ist jederzeit möglich. 

Der Fernlehrgang bietet für Berufstätige eine flexible Möglich-
keit zur Weiterbildung. Mithilfe von Lehrbriefen werden Teil-
nehmende innerhalb von 24 Monaten auf die Externenprüfung
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zum staatlich geprüften Kinderpfleger (m/w/d) vorbereitet.
Ergänzt werden die Selbstlernphasen durch 25 Präsenztage,
an denen die Lerninhalte vertieft werden. Teilnehmende kön-
nen zwischen den Präsenzorten Bamberg, Erlangen und
München wählen.

Bei Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen kann der
Lehrgang über einen Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit
gefördert werden. Der Fernlehrgang ist durch die Staatliche
Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Für weitere Informationen stehen die Mitarbeitenden der DEB-
Zentrale in Bamberg zur Verfügung.

Weitere Informationen unter
Deutsches Erwachsenen-Bildungswerk
- Referat Bildungsdienstleistung -
Pödeldorfer Straße 81
96052 Bamberg

Telefon 0951 91555-0
E-Mail fernlehrgang@deb-gruppe.org
WEB www.deb.de
FB www.facebook.com/DEBGruppe

bfz-Fachschule für Heilerziehungspflege/-hilfe

Wiedereinsteiger*innen aufgepasst!

Die bfz-Fachschulen für Heilerziehungspflege/-hilfe in
Bamberg haben noch freie Plätze für den Ausbildungs-
start im September 2022.

Heilerziehungspflegehelfer*innen arbeiten mit Menschen mit
Behinderungen und begleiten und unterstützen diese in ihrem
Alltag. Die Ausbildung zum*zur staatlich anerkannte*n Heiler-
ziehungspflegehelfer*in dauert ein Jahr in Teilzeit.

Mit dem Berufsabschluss erlangt man zusätzlich den mittleren
Schulabschluss. Die Zulassungsvoraussetzungen sind ein
Haupt-/Mittelschulabschluss und zwei Jahre Berufserfahrung
oder -ausbildung im sozialen, pädagogischen oder pflegeri-
schen Bereich oder die 4jährige Führung eines Familienhaus-
haltes. Deshalb ist diese Ausbildung für Wiedereinsteiger*-
innen so interessant, da Erziehungs- und Pflegezeiten von
Angehörigen als Zugangsvoraussetzungen angerechnet wer-
den können!

Die Ausbildungen im bfz Schulzentrum in Bamberg sind pra-
xisnah und fachlich fundiert. Kleine Klassen, persönliche
Atmosphäre und Kompetenzorientierung sorgen für gute Ler-
nerfolge.

Nutzen Sie also jetzt noch Ihre Chance und bewerben Sie sich
für den Ausbildungsstart im September 2022.

Alle weiteren Informationen zum Inhalt und Ablauf der Ausbil-
dung sowie den Voraussetzungen gibt es im Internet unter:
www.heilerziehungspflegeschule-bamberg.bfz.de, im Rah-
men einer persönlichen Beratung bei der Schulleitung Frau
Nawrat unter der Telefonnummer 0951 93224-622 oder per
Mail an fs-hep-ba@bfz.de.

Hospiz-Akademie Bamberg

2. Bamberger Hospizlauf 2022 –
gemeinsam ETWAS bewegen 

Der Bamberger Hospizlauf 2019 war ein großer Erfolg und
viele Läufer*innen schwärmen noch heute von diesem Tag
und den Laufstrecken im Bamberger Bruderwald. Nach der
erfolgreichen Premiere veranstaltet die Hospiz-Akademie
Bamberg am 17. September 2022 erneut einen Hospizlauf
durch den Bamberger Bruderwald. 
Mit einer Spende von 10.000 €  ermöglicht die PSD-Bank
Nürnberg diesen Benefizlauf zugunsten des Hospizvereins
Bamberg mit seiner Begleitung am Lebensende für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene.

Damit möchte die Bamberger Bildungseinrichtung, die in die-
sem Jahr ihr 20jähriges Jubiläum feiert, ein Zeichen setzen
und viele Menschen unterschiedlichen Alters dafür gewinnen,
zu laufen und damit ganz nach dem Motto der Veranstaltung
einzuladen „gemeinsam etwas zu bewegen“. Mit den Anmel-
degebühren und der Großspende unterstützen Läufer*innen
wie Sponsor die wertvolle Begleitung von Menschen am
Lebensende - zuhause, in den Pflegeheimen, auf der Palliativ-
station und bald auch im neuen Kinder- und Jugendhospiz
Sternenzelt, welches im März 2023 eröffnet wird.

Alle Laufstrecken, genauer gesagt der Hobbylauf und die
Nordic Walking-Strecke mit 5,5 km, der Hauptlauf mit 11 km
und der Kinderlauf mit 1,6 km führen am Neubau des Kinder-
hospizes vorbei. Der 11 km Hauptlauf eröffnet mit seinem
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Trailcharakter neben der sportlichen Herausforderung auch
ein besonderes Erlebnis in der Natur.

Alle Läufe enden dann wieder am Hospiz- und Palliativzen-
trum Bamberg, wo attraktive Preise auf die jeweiligen Sieger
warten.

Unterstützt wird der Lauf u.a. vom Laufteam der Stadt Bam-
berg und den Bamberg Phantoms. Letztere sind mit ihren
Jugendmannschaften als Posten auf der Strecke vertreten
und unterstützen die Akademie auch vor Ort.

Nähere Informationen zum Benefizlauf sind auf der Homepa-
ge www.hospizlauf-bamberg.de zu finden.

Ihre Chance zum Quereinstieg in die KiTa
Online-Infoabend zur Weiterbildung „Fachkraft mit be son -
derer Qualifikation in Kindertageseinrichtungen (FQK)“
am 22. September

Einrichtungen wie Kindertagesstätten gewinnen an enormer
Bedeutung und Verantwortung. Die Suche nach Fachpersonal
gestaltet sich dabei sehr schwierig. Das Bayerische Staatsmi-
nisterium für Familie, Arbeit und Soziales hat deshalb die neue
Qualifizierung „Fachkraft mit besonderer Qualifikation in Kin-
dertageseinrichtungen (FQK)“ zum Ausbau multiprofessionel-
ler Teams konzipiert.

Multiprofessionelle Teams setzen sich aus Personen mit un -
terschiedlichen Berufsabschlüssen zusammen, die ihre spe-
ziellen Kenntnisse in das Team einbringen und somit eine
ganzheitliche Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern
ermöglichen.

Das Weiterbildungsangebot richtet sich an Personen mit einer
beruflichen Ausbildung/Studium und Berufserfahrung aus ver-
schiedenen Bereichen. Während der 15-monatigen Weiterbil-
dung arbeiten alle Teilnehmenden als pädagogische Ergän-
zungskräfte in Kindertageseinrichtungen. Hierdurch wird eine
optimale Verbindung zwischen dem Lernort Praxis und den
theoretischen Fortbildungseinheiten möglich.

•  Start: 3. März 2023, Dauer: 15 Monate berufsbegleitend
•  Online-Infoveranstaltung am 22. September um 19.30 Uhr
•  Anmeldung zur Infoveranstaltung und Inhalte der Weiterbil-
dung im Internet unter: 
https://www.bbw-seminare.de/weiterbildung/paedagogik-
soziales/berufliche-weiterqualifizierung/quereinstieg-in-die-
kita-als-fachkraft-mit-besonderer-qualifikation/ 

Beratung und weitere Informationen bei
Tanja Hofmann (tanja.hofmann@bbw.de, 0951 93224-46)
bbw Oberfranken, Lichtenhaidestraße 15, 96052 Bamberg

Flussparadies Franken e.V.

18. September 2022 –
Fernsicht vom Kraiberg genießen
Abschlusswanderung auf dem Sieben-Flüsse-Wander-
weg von Reckendorf nach Baunach

Start: 10.00 Uhr „Haus der Kultur“, Ahornweg 2, Reckendorf

Nach knapp 250 Kilometern kehrt das Wanderalbum des Flus-
sparadieses Franken, das seit 2015 entlang des Sieben-Flüs-
se-Wandweges von Gemeinde zu Gemeinde weitergereicht
wird, wieder nach Baunach zurück. 
Die Abschlusswanderung startet an der ehemaligen Synago-
ge in Reckendorf, führt mit tollem Panoramablick über den
Kraiberg und hat als Ziel den Genusstag in Baunach. 

Teilnahme ohne Anmeldung und kostenfrei. 
An- und Abreise ist gut mit der Bahn möglich. 
Info: www.sieben-fluesse-wanderweg.de 

Festes Schuhwerk wird empfohlen! Bitte denken Sie daran,
Getränke mitzunehmen. 

Die Strecke ist für Kinder, Familien und geländetaugliche Kin-
derwagen geeignet. 

Suche Halle oder Scheune
bevorzugt in Staffelbach, Unterhaid

oder Stettfeld zu kaufen.

Telefon 0171 6048163
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Aktuelles aus der Kita Staffelbach

Ein weiteres Kita-Jahr geht zu Ende –
jetzt heißt es mal wieder Abschied nehmen

Wir wünschen unseren 7 Vorschulkindern einen guten
Schulstart und viel Spaß und Freude in der Schule.

Gleichzeitig bedanken wir uns auch bei allen Eltern, unserem
Elternbeirat sowie dem Kindergartenverein für das entgegen-
gebrachte Vertrauen und die sehr gute Zusammenarbeit. 

Euer großer Einsatz und Eure Mithilfe waren sehr sprübar,
zuletzt bei unserem Künstlersommerfest. Nochmals DANKE
an alle, die unser Fest zu einem tollen Erlebins werden ließen. 

Inspiriert von unserem Jahresthema „Große Kunst in kleinen
Händen“, konnten wir den Künster Dieter Kraft für 2 Works-
hops gewinnen. Er arbeitete nach der „Encaustic-Technik“ und
es entstanden wunderschöne Leinwandportraits. Zufällig stell-
te Herr Kraft in der Sommerzeit auch Werke seiner Bilder in
der Galerie an der Stadtmauer in Eltmann aus. Diese konnten
wir bei einem Ausflug besichtigen. 

Auf dem Bild (rechts oben) sehen wir die Vorschul- und
„Entenland“-Kinder mit Herrn Kraft und Herrn Jacob, dem
Galeristen.

Nun wünschen wir allen Familien eine schöne Urlaubszeit. 

Ab Dienstag, 30. August 2022 sind wir wieder für Sie und Ihre
Kinder da. 

Gertrud Kaindl und das Team der Kita Staffelbach

Grund- und Mittelschule Oberhaid

Schulbeginn an der Grund- und Mittelschule
Oberhaid – Schuljahr 2022/2023
Das Schuljahr 2022/23 beginnt für die Schüler der Grund- und
Mittelschule Oberhaid (Klassen 2 bis 9) am Dienstag, dem
13. September 2022 um 8.00 Uhr und endet um 11.15 Uhr.
Der Unterricht endet die ganze Woche um 11.15 Uhr.

Für die Schulneulinge beginnt der erste Schultag zusammen
mit ihren Eltern um 9 Uhr mit einer kleinen Begrüßungsfeier in
der Aula oder auf dem Pausenhof der Mittelschule Oberhaid:

Ablauf ohne Einschränkungen:
•  Keine Eingrenzung bei der Anzahl der Begleitpersonen.
•  Für die Schulneulinge wird ein separater Fototermin
organisiert!

•  Der Verkauf von Kaffee und Kuchen wird vom Elternbei-
rat aus der kleinen Schulturnhalle (Vorraum) heraus orga-
nisiert mit Stehtischen im überdachten Bereich.

•  Die Pause findet für GS- und MS-Schüler im GS-Pausenhof
statt.

Zeitplan:
-  9 bis 9.20 Uhr Begrüßungsfeier im Mittelschulpausenhof 
(bei Regen in der Aula):

➢ Lied der Klasse 2a
➢ Rede des Schulleiters
➢ Rede des Bürgermeisters
➢ Lied der Klasse 2b
➢ Die Klassenlehrerinnen sprechen kurz, holen ihre Schü-
ler zu sich und laufen gemeinsam ins Klassenzimmer
(ohne Eltern).

-  9.30 Uhr bis 10.15 Uhr: 
➢ Eltern trinken Kaffee und warten im Pausenhof.
➢ Die Schüler sind mit ihrer Lehrerin in ihrem Klassenzim-
mer: Begrüßungsrunde mit Schultüten und Schultasche
(nur Mäppchen und Wichtigmappe), eventuell erste klei-
ne Hausaufgabe

-  10.15 Uhr holen die Eltern ihr Kind im Klassenzimmer ab: 
➢ Zeit für Fotos u. ä.

Ablauf mit Einschränkungen: 
Nach Klassen getrennt finden drei Begrüßungsfeiern hinter-
einander statt:
1a 8.30 Uhr Feier, 9 Uhr bis 9.45 Uhr im Klassenzimmer 
1b 9.00 Uhr Feier, 9.30 Uhr bis 10.15 im Klassenzimmer
1c 9.30 Uhr Feier, 10.15 Uhr bis 11 Uhr im Klassenzimmer

Alle weiteren Informationen für die folgenden Tage erhalten
die Kinder am ersten Schultag.

Abfahrtszeiten für die auswärtigen Schüler:
(Änderungen vorbehalten)

Frühanfahrt: Mittelschulbus
6.55 Staffelbach Schulbushaltestelle
6.59 Unterhaid Ortsmitte
7.02 Oberhaid Bush. Dr.-Hau-Platz
7.05 Dörfleins Bush. Ortsmitte

Zustieg für Schüler nach Oberhaid
7.08 Hallstadt, Bush. Seebachstr.

Zustieg für Schüler nach Oberhaid
7.12 Hallstadt Schule zur Grundschule Bischberg

Zustieg für Schüler nach Oberhaid
Fahrtabschnitt b)
Zustieg für Schüler nach Hallstadt
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7.25 Bischberg Grundschule
Zustieg f. Schüler Wohnort Bischberg

7.30 Viereth, Bush. Ortsmitte
u. Umsteiger von Bus 2 und 3 = aus Tro/Tüt/

7.33 Unterhaid, Bush. Ortsmitte Weih/Stück.
7.38 Oberhaid Schule
7.50 Schule Hallstadt an

Frühanfahrt: Bus 2
6.50 Weiher Bushaltestelle
6.55 Viereth Schule
7.10 Tütschengereuth Schulbushaltestelle
7.20 Trosdorf Feuerwehr
7.25 Bischberg Grundschule an

Umstieg für Schüler nach Hallstadt
Fahrtabschnitt b)

7.35 Staffelbach Schulbushaltestelle Grundschüler
7.40 Unterhaid Ortsmitte Grundschüler
7.45 Schule Oberhaid an Grundschüler

Frühanfahrt: Bus 3
6.55 Trunstadt Schule
7.10 Weipelsdorf Bushaltestelle
7.15 Grundschule Bischberg an

Umstieg in Bus nach Hallstadt oder Bus 2

Weiter Informationen entnehmen Sie bitte unsere Homepage.

Georg Schmidt, Rektor

Arbeitsgemeinschaft der Bamberger Wohlfahrtsverbände

Fachstelle für pflegende Angehörige – 
die Beratungsinstitution der Arbeitsgemein-
schaft Bamberger Wohlfahrtsverbände
Laut Statistischem Bundesamt 2019 gibt es in Deutschland
rund 2,1 Millionen pflegende Angehörige. Von insgesamt 4,1
Millionen Pflegebedürftigen werden 3,3 Millionen zu Hause
versorgt. Viele pflegende Angehörige haben Ihre Belastungs-
grenze dabei längst erreicht. So fehlt Ihnen Schlaf, sie fühlen
sich in ihrer Rolle als Pflegende gefangen und empfinden die
Pflege als sehr anstrengend. Deshalb möchten wir den pfle-
genden Angehörigen eine kleine Auszeit verschaffen. Wir
laden Sie zu unserer Herbstwanderung ein. Lassen Sie uns
gemeinsam, mit Frau Renate Drütschel, wunderschöne und
atemberaubende Plätze in Baunach erkunden. 
Sie verbringen einen Vormittag weitgehend ohne Pflichten
und ohne Stress. Die Wanderung für pflegende Angehörige
findet am 20. Oktober 2022 von 10 bis 12 Uhr statt.
Der „Baunacher Nachtwächter“ Reinhold Schweda empfängt
sie an der Grünanlage am Stadtgraben, um sie durch die 1200
jährige Geschichte der drei Flüsse Baunachs zu führen. Das
Naturparadies Südsee mit den renaturierten Main lädt zum
Umrunden ein und auf den Rückweg werden wir die Schrep-
fersmühle von 1705 besichtigen und dort rasten. Treffpunkt ist
die Grünanlage am Stadtgraben.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Deshalb ist eine Anmel-
dung bis zum 17. Oktober in der Fachstelle für pflegende
Angehörige unter Telefon 0951 2083501 oder per E-Mail
info@fpa-bamberg.de erwünscht.

Die Seniorenbeauftragte von Baunach Frau Renate Drütschel
sowie das Team der Fachstelle für pflegende Angehörige
Stadt und Landkreis Bamberg freuen sich, Sie vor Ort am 20.
Oktober 2022 begrüßen zu dürfen. 

Arbeitsgemeinschaft der Bamberger Wohlfahrtsverbände

Fachstelle für pflegende Angehörige – 
die Beratungsinstitution der Arbeitsgemein-
schaft Bamberger Wohlfahrtsverbände

Die Fachstelle für pflegende Angehörige bietet Angehörigen
ein regelmäßiges kostenloses Gesprächstreffen zum Aus-
tausch über aktuelle Nöte, Sorgen und Ängste mit anderen,
die mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind. 
Wie soll es weitergehen, wie soll ich das schaffen?
Das Kennenlernen neuer Lösungswege im Umgang mit den
Hilfebedürftigen aber auch Informationen über Hilfsangebote
ermöglichen die von der Fachstelle koordinierten Treffen der
Angehörigengruppe. Am 7. September findet das Treffen in
der „Brauerei Fässla“ um 18 Uhr in der Oberen Königsstr. 19
in Bamberg statt. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Für Rückfragen steht Ihnen Andrea Schmitt von der Fachstel-
le für pflegende Angehörige unter Tel. 0951 2083501 oder per
E-Mail info@fpa-bamberg.de zur Verfügung. 
Die Fachstelle freut sich über Ihr Kommen.
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Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken

Im September liegt in Oberfranken
„Musik in der Luft ...“ 

Vom 16. bis 25. September findet die 3. Bayerische Demen-
zwoche mit vielfältigen Aktionen und Teilhabemöglichkeiten im
ganzen Land statt. Mit der Demenzwoche soll die gesamte
bayerische Bevölkerung erreicht und für das Thema Demenz
sensibilisiert werden.

Die Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken hat sich
das Thema „Musik liegt in der Luft“ auf die Fahnen geschrie-
ben und zahlreiche Musiker:innen gewonnen, die demenz-
freundliche Zuhör- und Mitmachkonzerte sowie andere musi-
kalische Aktionen in Oberfranken anbieten. Jeder und jede –
egal ob mit oder ohne Beeinträchtigung – ist eingeladen zur
Teilnahme, ganz besonders jedoch an Demenz erkrankte
Men schen und ihre Angehörigen. Je mehr Teilnehmende,
desto mehr Aufmerksamkeit erreicht dieses wichtige Thema.

Informationen über die genauen Termine finden Sie auf der
Homepage unter www.demenz-pflege-oberfranken.de. 

Unter www.stmgp.bayern.de/pflege/demenzwoche/ können
Sie alle Veranstaltungen der Bayerischen Demenzwoche
2022 einsehen.

AWO Tagespflegezentrum „Am Klingental“

AWO Tagespflegezentrum „Am Klingental“
in Oberhaid stärkt das Sehvermögen
von Senioren
Wie erkenne ich eine Augenerkrankung? Wie schätze ich de -
ren gesundheitliches Risiko ein? Welche Kompensationsmaß-
nahmen gibt es, wenn das Sehen eingeschränkt ist?
Mit dem richtigen Wissen können sehbeeinträchtigte Seniorin-
nen und Senioren bedarfsgerecht unterstützt werden. Um das
Sehvermögen und damit die Lebensqualität, Sicherheit und
Selbstständigkeit von pflegebedürftigen Senioren zu stärken,
ließen sich die Mitarbei-tenden des AWO-Tagespflegezen-
trums vom Präventionsprogramm „Gutes Sehen in Pflege-ein-
richtungen“ schulen.  

Allein essen und trinken, den Weg ins Bad finden, den Fernse-
her bedienen – vermeintlich einfache Tätigkeiten können mit
einer Sehbeeinträchtigung zur Herausforderung werden. Ob -
wohl den meisten Menschen bewusst ist, dass das Sehvermö-
gen im Alter nachlässt, sind sich die Wenigsten über die weit-
reichenden Auswirkungen auf den Alltag der Betroffenen im
Klaren.
Um auf die besonderen Bedürfnisse sehbeeinträchtigter Sen -
ioren aufmerksam zu machen und Barrieren in deren Alltag
abzubauen, informierte das Präventionsteam des Blindenin-
stituts Würzburg daher das Team der AWO Tagespflege vor
Ort in Oberhaid. Auf vielfältige und interaktive Weise wurde
das Sehen in der Pflegeeinrichtung in den Blick genommen: 
Die räumliche Gestaltung des Hauses wurde in einer Bege-
hung mit Simulationsbrillen unter die Lupe genommen. In
einer Schulung wurde Basiswissen zu den häufigsten Augen-
erkrankungen und ihren Auswirkungen im Alter vermittelt und
durch Selbsterfahrung für die Beschäftigten der Pflegeeinrich-
tung erlebbar gemacht. Mittels Augenüberprüfungen konnte
ein Eindruck gewonnen werden, was die Senioren noch sehen
können und was nicht. Darüber hinaus befähigt das Erlernen
einer Seheinschätzung die Einrichtung nun, in Verdachtsfällen
selbstständig aktiv zu werden. Durch spezielle Beschäfti-
gungsangebote und eine Informationsseite im Internet wird
das Wissen auch an die Senioren, Angehörigen und weitere
Interessierte weitergegeben.

Das Sehen nicht aus dem Blick verlieren
Ziel des Präventionsprogramms ist es, in den teilnehmenden

Nordic Walking
für Einsteiger und Fortgeschrittene

Start: Sonntag, 18. September 2022 um 9.00 Uhr
(am Parkplatz hinter 1. FC Oberhaid) 

6x 90 Min. – Kursgebühr: 100 €

Online-Fitnesskurs
für Einsteiger und Fortgeschrittene

Start: Donnerstag, 15. September 2022 um 19.30 Uhr

10x 60 Min. – Kursgebühr: 100 €

Weitere Informationen und Anmeldung unter
Telefon 0176 21253954 oder 
per Mail  info@life-in-balance-stein.de 

Kursleiter: Alexander Stein 
(Physiotherapeut und Nordic Walking Trainer) 

Herzlichen Dank

sagen wir allen, die unsere liebe Mutter,

Oma und Uroma

Antonie Beierlieb
† 12. Juli 2022

auf ihrem letzten Weg begleitet haben, sich mit uns in stiller

Trauer verbunden fühlten und ihre Anteilnahme durch Wort,

Schrift, Blumen und Geldspenden zum Ausdruck brachten.

Unser besonderer Dank gilt Pastoralreferent Philipp Fischer für

die würdevolle Trauerfeier.

Ihre Kinder und Familien

Acker-, Wald-
und Wiesen�ächen

im Gemeindegebiet Oberhaid-Unterhaid und Umgebung zu 
kaufen gesucht. Flächentausch bzw. Rückpacht evtl. möglich.

Veit Dennert KG - Tel.:  09552-71717
eMail:  landwirtschaft@dennert.de

90 x 40 mm

180 x 40 mm

45 x 40mm

Acker-, Wald- und Wiesen�ächen
im Gemeindegebiet Oberhaid-Unterhaid und Umgebung zu 
kaufen gesucht. Flächentausch bzw. Rückpacht evtl. möglich.

Veit Dennert KG - Tel.:  09552-71717
eMail:  landwirtschaft@dennert.de

Acker-, Wald- und
Wiesen�ächen

im Gemeindegebiet Oberhaid-Unterhaid
und Umgebung zu kaufen gesucht. 

Tausch bzw. Rückpacht evtl. möglich.

Veit Dennert KG
Tel.:  09552-71717

eMail: landwirtschaft@dennert.de



Denn im Grunde sind es die
Verbindungen mit Menschen, 

die dem Leben Wert geben 
 

Spazier 
-Treff  

Kreislehrgarten  
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9.00 Uhr  

bis 10.30 Uhr 
 

Kaffee 
-Treff  

Bäckerei Düsel  
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Alte Schule  
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Fahrradkette platt ?
Sie haben ein Fahrrad,  
aber irgendwas mit 
Reifen, Bremse,                        Wir wollen helfen 
Licht passt was nicht.            Maria-Betz-Stiftung
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Pflegeeinrichtungen die richtigen Impulse zu setzen, damit
sich diese zu „sehgerechten“ Einrichtungen weiterentwickeln.
„Das Gute Sehen fördert Selbstständigkeit, psychische Ge -
sundheit, soziale Kontakte, Aktivität und Teilhabe“, resümiert
Programmleiterin Sabine Kampmann. „Deshalb werden wir
uns gemeinsam mit den bayerischen Pflegeeinrichtungen
weiterhin für dieses wichtige Thema einsetzen.“

Die Teilnahme am Präventionsprogramm, das in ganz Bayern
aktiv ist, ist für Pflegeeinrichtungen kostenfrei und wird im
Rahmen der Prävention in stationären Pflegeeinrichtungen
nach § 5 SGB XI finanziert von den beteiligten Pflegekassen
der AOK Bayern – Die Gesundheitskasse, der Betriebskran-
kenkassen in Bayern, der IKK classic, der KNAPPSCHAFT
und der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und
Gartenbau – SVLFG als Landwirtschaftliche Pflegekasse.
Weitere Informationen sind im Internet unter www.blindeninsti-
tut.de/gutes-sehen zu finden.

Ansprechpartnerin für das 
AWO Tagespflegezentrum „Am Klingental“ in Oberhaid
Christin Schramm
Telefon 09503 5023-212
E-Mail: pdl@sst-maintal.awo-bamberg.de 
Friedrich-Ebert-Straße 8 b · 96173 Oberhaid 

Ansprechpartnerin für das Blindeninstitut Würzburg
Franziska Köhler, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon 0931 2092-2323
E-Mail: franziska.koehler@blindeninstitut.de
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Unser Auftrag 
Senioren sehen sich bei der Be-
wältigung ihres täglichen Lebens 
oft vor schwierigen Herausforde-
rungen. Häufig fehlt eine Person, 
der man die täglichen Sorgen und 
Nöte anvertrauen kann. 
Nach dem Willen von Maria Betz 
setzt sich ihre Stiftung für die 
Hilfe  älterer  Menschen  ein. 
 
 
 

 
Eine wichtige Hilfe ist die Beratung zur 

Patientenverfügung 
Vorsorgevollmacht 

Haben Sie sich diese Fragen schon einmal gestellt: 
- Wo möchten Sie am Ende des Lebens  
  versorgt werden? 
- Wer soll sie dann begleiten und pflegen? 
- Wer darf Entscheidungen treffen, wenn Sie 
  selbst dazu nicht mehr in der Lage sind? 
Nicht alles im Leben ist planbar. Aber Sie können 
Vorsorge treffen - damit im Fall der Fälle auch am 
Lebensende Ihre Wünsche respektiert werden. 

Eine Patientenverfügung 
tritt immer dann in 
Kraft, wenn ein Patient 
nicht mehr selbst in der 
Lage ist, Entscheidungen 
zu treffen und seinen 
Willen zu äußern. Mit 
einer Vorsorgevollmacht 
beauftragen Sie eine 
Person Ihres Vertrauens, 
Ihren Willen zu vertre-
ten, wenn Sie es selbst 
nicht mehr können. 

Eine Patientenverfügung zu verfassen ist für vie-
le Menschen eine schwierige Aufgabe. Wir bieten 
daher unsere Hilfe an. Kompetent und diskret. 
Unsere Beratung dauert eine gute Stunde. Gerne 
kommen wir zu Ihnen nach Hause. Mit Abstand, 
aber auch mit Herz. 

 
 

 

Rollator auf Probe  
Wollen Sie die Vorteile dieser Geh- 
hilfe erkennen und schätzen lernen? 
Wir bringen gerne einen Rollator  
zu Ihnen nach Hause. Kostenlos!              

 
SENIORENSEITE 
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Sprechstunde im Rathaus Oberhaid 
Maria-Betz-Stiftung 

Montag und Donnerstag 
8.00 bis 11.00 Uhr - Telefon 922313

S e n i o r e n - S e i T e

Herzliche Einladung

Wallfahrt in den Bamberger Dom

40. Jubiläums-Domwallfahrt 
am Samstag, 17.  September

Unsere große Fußwallfahrt zum Kaiserdom
in Bamberg wurde 1983 zum „Heiligen Jahr
der Erlösung“ erstmalig durchgeführt. 

Neben Teilnehmern aus Viereth, Weiher
und Tütschengereuth stoßen mittlerweile
zahlreiche Pilger und auch Blasmusiker aus
den umliegenden Orten dazu, es ist eine
frohe und schöne Wallfahrts-Gemeinschaft
geworden.

Die Maria-Betz-Stiftung Oberhaid bietet
einen Fahrdienst nach Viereth an. (Anmel-
dung erbeten)

Programm:

14.00 Uhr Start Ortskirche Viereth

14.30 Uhr Ortskirche Tütschengereuth

15.15 Uhr Ortskirche Weipelsdorf
Rast bei Kaffee und Kuchen,
Knacker, Breze, Getränke

15.45 Uhr Ortskirche Weipelsdorf

16.15 Uhr Rothof Start Michelsberger Wald

17.40 Uhr Labyrinth Ende 
Michelsberger Wald

18.15 Uhr Kaiserdom Bamberg

18.30 Uhr Gottesdienst

Aus organisatorischen Gründen ist eine An -
meldung natürlich sehr hilfreich (Helmut
Wahner, Telefon 09503 1206). 

Pfarrgemeinderat
Kirchenverwaltung Viereth

Wallfahrtsbeauftragter
Helmut Wahner
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10.30 Eucharistiefeier (OH)
mit den Bamberger Wallfahrern
anschl. Prozession
(Bamberger Str., Karlstr., Untere Str. Kirche)

Montag, 5. September 
9.30 Andacht im Friedhof (UH)
Dienstag, 6. September 
18.00 Abendlob (OH)
18.15 Eucharistiefeier (STB)

Kath. Pfarrkirche

St. Bartholomäus
Oberhaid (OH)

Bürozeiten im Pfarrbüro: Dienstag und Freitag von 9 bis 11 Uhr · Mittwoch von 16.30 bis 18.30 Uhr · Tel. 09503 206

In dringenden Fällen, falls Sie im Pfarramt Oberhaid niemanden erreichen, wenden Sie sich bitte
an das Katholische Pfarramt Hallstadt, Telefon 0951 71465.

Achtung!  Die Kürzel in Klammern stehen für Oberhaid (OH), Unterhaid (UH) und Staffelbach (STB).

Kuratie 

St. Barbara
Unterhaid (UH)

Filialgemeinde

St. Cyriakus
Staffelbach (STB)

Kirchliche              Nachrichten

Donnerstag, 25. August 
18.00 Eucharistiefeier (UH)
Freitag, 26. August 
8.00 Eucharistiefeier (OH)
Samstag, 27. August
18.00 Vorabendmesse (OH)
Sonntag, 28. August
9.00 Eucharistiefeier (STB)
10.30 Festgottesdienst zur Kirchweih (OH)

mit Verabschiedung von Abbé Patrice
Montag, 29. August 
8.30 Eucharistiefeier (OH)
Dienstag, 30. August 
18.15 Eucharistiefeier (STB)
Donnerstag, 1. September
18.00 Rosenkranz / Hl. Stunde (OH)
18.00 Eucharistiefeier (UH)
Freitag, 2. September 
8.00 Eucharistiefeier (OH)

Krankenkommunion
Samstag, 3. September 
18.00 Vorabendmesse (OH)
Sonntag, 4. September
9.00 Festgottesdienst zur Kirchweih (UH)

(am Dorfplatz)

Then
Bestattungen

www.bestattungen-then.de

96103 Hallstadt
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Mittwoch, 7. September 
18.30 Eucharistiefeier (OH)
Donnerstag, 8. September 
18.00 Rosenkranz / Hl. Stunde (OH)
18.00 Eucharistiefeier (UH)
Freitag, 9. September 
8.00 Eucharistiefeier (OH)
Samstag, 10. September
16.00 Tauffeier (OH)
18.00 Vorabendmesse (OH)
Sonntag, 11. September 
9.00 Eucharistiefeier (STB)
10.30 Eucharistiefeier (OH)
14.00 Tauffeier (UH)
Dienstag, 13. September 
18.00 Abendlob (OH)
18.15 Eucharistiefeier (STB)
Mittwoch, 14. September 
18.30 Eucharistiefeier (OH)
Donnerstag, 15. September 
18.00 Rosenkranz / Hl. Stunde (OH)
18.00 Eucharistiefeier (UH)

Herzliche Einladung
zum Senioren-Tanz-Nachmittag am 13. September
ab 14.00 Uhr im Pfarrheim. 

Kurzfristige aktuelle Änderungen 
entnehmen sie bitte der Gottesdienstordnung!

Erstkommunion und Firmung 2023
Zur Erstkommunion 2023 sind die katholischen Kinder
der 3. Klasse eingeladen. Sie werden dazu schriftlich zu
Beginn des Schuljahres eingeladen, wenn sie uns be -
kannt sind. Die Eltern aller Drittklässler, die nicht in die
Grundschule Hallstadt oder Oberhaid gehen, bitten wir,
auf uns zuzukommen, damit sie die nötigen Informatio-
nen erhalten.

Die Firmung wird Jugendlichen mit 14 Jahren, ab der 8.
Klasse gespendet. Ein Schreiben dazu wird Anfang
November versandt. Es kann vorkommen, dass Jugend-
liche angeschrieben werden, die 2022 noch nicht in die
8. Klasse gehen – oder dass solche keinen Brief erhal-
ten, die eigentlich einen bekommen sollten. Ein kurzer
Hinweis per Telefon unter 0951 71465 oder Mail (phil-
ipp.fischer@erzbistum-bamberg.de) hilft uns sehr! Wer
in den vergangenen Jahren zur Firmung eingeladen war,
aber nicht teilgenommen hat, darf sich gerne in diesem
Jahr dazu anmelden.

Mehr Infos zur Vorbereitung auf beide Sakramente fin-
den Sie im Bereich „Seelsorge“ auf 
https://kilian-hallstadt.kirche-bamberg.de/

Evangelisch-

lutherisches

Pfarramt Hallstadt

Sonntag, 28. August 
10.00 Gottesdienst in der evang. Johanneskirche,

Prädikant M. Neubauer
anschließend Kirchenkaffee vor der Kirche

Freitag, 2. September 
9.30  Gottesdienst im AWO Seniorenheim, Oberhaid; 

Pfr. Schlechtweg

Samstag, 3. September 
14.00 Taufgottesdienst in der evang. Johanneskirche; 

Pfrin Wittmann-Schlechtweg

Sonntag, 4. September
10.00 Gottesdienst in der evang. Johanneskirche 

mit Einführung der neuen Vikarin Elisabeth 
Feldhäuser und Pfr. Schlechtweg; 
anschließend Kirchenkaffee 

Dienstag, 6. September 
9.00 Frühstückstreff im evang. Gemeindeheim

Samstag, 10. September
14.00 / 15.00 / 16.00 Uhr 

Taufgottesdienste in der evang. Johanneskirche;
Pfrin Wittmann-Schlechtweg

Sonntag, 11. September 
10.00 Gottesdienst mit Abendmahl 

in der evang. Johanneskirche, 
Pfrin. S. Wittmann-Schlechtweg;
anschließend Kirchenkaffee 

11.00 Johannes um ELF – der Gottesdienst 
für kleine und große Leute

Regelmäßige Veranstaltungen:
Selbsthilfegruppe für Menschen mit Suchtproblemen: 
Dienstag 19.00 Uhr
Kirchenchor: jeden Freitag ab 20.00 Uhr (2G+)
Johannesspatzen – Kinderchor für Grundschulkinder:
jeden Mittwoch von 16.30 bis 17.15 Uhr (außer den Ferien)
Hockey für Jugendliche: 
Kontakt und Info: Thomas Enser 0176 80765271
Eltern-Kind-Gruppe: Mittwoch 10 bis 11.30 Uhr.
Kontakt und Info: Madeleine Acet (0152 33548461)

Kontakt:
Evang.-luth. Pfarramt Hallstadt
Pfarrerehepaar Wittmann-Schlechtweg
Johannesstraße 4, 96103 Hallstadt
Tel. 0951 71575
e-mail: pfarramt.hallstadt@elkb.de  

Internet: www.evang-johanneskirche-hallstadt.de



Veranstaltungskalender September / Oktober
Freitag, 26. August bis Montag, 29. August
Kirchweih in Oberhaid

Freitag, 2. September
Reservistenkamerad- Monatsversammlung
schaft Oberhaid 19.30 Uhr, Bunker

Samstag, 3. September bis Montag, 5. September
OKR Unterhaid Kirchweih in Unterhaid

Sonntag, 4. September
OGV Oberhaid Schausonntag im KLG

ab 14.00 Uhr 

Montag, 5. September
Gartenbauverein Seniorennachmittag
Unterhaid 13.30 Uhr, im Theaterhof

Bürgerverein Oberhaid Stammtisch der Kartfreunde
19 Uhr, Brauerei Wagner, Oberhaid

Mittwoch, 7. September
Wanderfreunde Ferienprogramm
Oberhaid

Dienstag, 13. September
Seniorentanz Oberhaid Seniorennachmittag

14 Uhr, Pfarrheim

Samstag, 17. September
Bürgerverein Oberhaid Clean up Day –

Bürgerverein macht mit

Undähaadä Theateraufführung im Hof
Theaterfreunde ENTFÄLLT !!!

Samstag, 17. September und Sonntag, 18. September
Wanderfreunde 2 Tage – Busfahrt 
Oberhaid

Sonntag, 18. September
OGV Oberhaid 6. Honigmarkt und Herbstmarkt

ab 14 Uhr im KLG und 
auf der Bürgerwiese

Undähaadä Theateraufführung im Hof
Theaterfreunde ENTFÄLLT !!!

Samstag, 24. September
Blasmusikverein Musikerwallfahrt
Oberhaid nach Vierzehnheiligen, 6.00 Uhr

Montag, 3. Oktober
Bürgerverein Oberhaid Stammtisch der Kartfreunde

19 Uhr, Brauerei Wagner, Oberhaid

Dienstag, 4. Oktober
Bürgerverein Oberhaid Frauenstammtisch

19 Uhr, Brauerei Wagner, Oberhaid

Vereinsnachrichten              und Sonstiges

Veranstaltungskalender August / September
Freitag, 7. Oktober
Kath. Frauenbund Rosenkranzandacht
Oberhaid 18.00 Uhr, Pfarrkirche

Reservistenkamerad- Monatsversammlung
schaft Oberhaid 19.30 Uhr, Bunker

Samstag, 8. Oktober
Blasmusikverein Weinfest
Oberhaid 19.00 Uhr, Halle Rumpel

Reservistenkamerad- Oktoberfest
schaft Oberhaid 19.00 Uhr, Bunker

Bürgerverein Oberhaid Tagesfahrt
Zwiebelmarkt nach Weimar

Sonntag, 9. Oktober
OGV Oberhaid Apfel- und Herbstmarkt

in Memmelsdorf. ab 10 bis 17 Uhr

Dienstag, 11. Oktober
Seniorentanz Oberhaid Seniorennachmittag

14.00 Uhr, Pfarrheim

Freitag, 14. Oktober
RSC Oberhaid Theateraufführung, 19.00 Uhr

Samstag, 15. Oktober
RSC Oberhaid Theateraufführung, 19.00 Uhr

Wanderfreunde 2. Familienwanderung
Oberhaid

Donnerstag, 25. August 2022 20
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